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Die Schreibwarenläden des AStA
Der AStA betreibt jeweils einen Laden in der 
· Pop-Mensa (Foyer) und in der 
· Nasse-Mensa (1. Stock im AStA, NICHT IM FOYER!)

   Adresse    Öffnungszeiten   Telefon
  Pop-Mensa Endenicher Allee 19, 53115 Bonn Mo-Fr 11.45-14.00    0228/73-7016
  Nasse-Mensa Nassestraße 11, 53113 Bonn  Mo-Fr 11.00-15.00    0228/73-9088
       Vorlesungsfreie Zeit: (in beiden Läden) 

       Mo-Fr 12.00-14.00
         

Was wir bieten:

· Ganzjährig günstige Schreibwaren (Papierartikel, Schreibgeräte, etc.)
· Wiederaufgefüllte und originale Druckerpatronen und Toner
· Kostenlose Rücknahme sämtlicher Arten von Druckerpatronen
· Sonderangebote zu Semesterbeginn
· Rabatt für Fachschaften (bei Einkaufwert von 10 Euro, ausgenommen Druckerpatronen und Sonderpreise)

Das Sortiment der Läden unterscheidet sich leicht. Auch kann es zeitweise zu Preisdifferenzen aufgrund 
schwankender Einkaufspreise kommen.

Preise einiger ausgewählter Artikel:

Kugelschreiber   ab 0,35 Euro
Textmarker   ab 0,69 Euro
Druckerpapier   ab 4,99 Euro
Schnellhefter, Karton   ab 0,25 Euro
Bewerbungsmappen   ab 2,00 Euro
Karteikarten   ab 0,89 Euro
Druckerpatronen   ab 4,19 Euro
Collegeblöcke   ab 0,99 Euro
Korrekturroller   ab 1,39 Euro
Fineliner    ab 0,59 Euro
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Auch wenn Du nicht oder nicht 
(noch) mehr jobben willst, kannst Du 
an finanzielle Mittel gelangen. Zum 
Beispiel durch einen BAföG-Antrag 
(siehe Reader der AStA-BAföG-Be-
ratungsstelle). 
Falls BAföG für Dich nicht (mehr) in 
Frage kommt, kannst Du Dich aller-
dings auch an eine Stiftung wenden. 
Damit ausgeprägte wissenschaftliche 
Talente nicht an Finanzierungspro-
blemen scheitern, bieten zahlreiche 
Organisationen Studien- oder Promo-
tionsstipendien an: vom einmaligen 
Zuschuss bis zur Vollfinanzierung. 
Jede Stiftung vertritt bestimmte In-
teressen und verfolgt mit ihrer För-
derung Ziele, mit denen Du Dich im 
Falle einer Bewerbung arrangieren 
können solltest. 
Dieser Reader bietet Dir einen Über-
blick über aktuelle Stipendien-Ange-
bote in Deutschland. Er kann Dir die 
Auswahl erleichtern, wenn Du Dich 
bewerben möchtest. Beachte aber 
bitte, dass diese Zusammenstellung 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt. Zahlreich sind die Quellen, 
aus denen das Geld in die Zukunft 
fließt… – Hier kannst Du einige fin-
den! 

Vorwort

Die angegebenen Daten fallen von 
Stiftung zu Stiftung in Ausführlich-
keit und Präzision sehr unterschied-
lich aus. Das kommt daher, weil hier 
nur die Informationen abgedruckt 
werden konnten, die uns die jewei-
lige Stiftung hat zukommen lassen. 
Einige waren da sehr großzügig, bei 
anderen fragst Du besser gleich noch 
mal nach, wenn Dich das Angebot 
genauer interessiert (auch weil wir für 
die Richtigkeit der hier angeführten 
Daten keine Garantie übernehmen 
können).

Für die Aufnahme ausländischer 
Studierender in die Förderung wird 
leider oft auf den §8 BAföG (Staats-
angehörigkeit) verwiesen. Hier zur 
Erläuterung der Gesetzestext:
(1) Ausbildungsförderung wird ge-
leistet
1.Deutschen im Sinne des Grundge-
setzes,
2.Unionsbürgern, die ein Recht 
auf Daueraufenthalt im Sinne des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU besitzen 
sowie anderen Ausländern, die eine 
Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,

Kein Geld fürs Studium ... ?
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3.Ehegatten oder Lebenspartnern 
und Kindern von Unionsbürgern, die 
unter den Voraussetzungen des § 3 
Abs. 1 und 4 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU gemeinschaftsrechtlich frei-
zügigkeitsberechtigt sind oder denen 
diese Rechte als Kinder nur deshalb 
nicht zustehen, weil sie 21 Jahre oder 
älter sind und von ihren Eltern oder 
deren Ehegatten oder Lebenspartner 
keinen Unterhalt erhalten,
 4.Unionsbürgern, die vor dem Beginn 
der Ausbildung im Inland in einem 
Beschäftigungsverhältnis gestanden 
haben, dessen Gegenstand mit dem 
der Ausbildung in inhaltlichem Zu-
sammenhang steht,
5.Staatsangehörigen eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
unter den Voraussetzungen der Num-
mern 2 bis 4,

6.Ausländern, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben und die 
außerhalb des Bundesgebiets als 
Flüchtlinge im Sinne des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlin-
ge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II 
S. 559) anerkannt und im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nicht 
nur vorübergehend zum Aufenthalt 
berechtigt sind,
7.heimatlosen Ausländern im Sinne 
des Gesetzes über die Rechtsstellung 
heimatloser Ausländer im Bundes-
gebiet in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 243-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1950).

Die Studienstiftung des deutschen Volkes plant für 2013 eine Anhebung 
des Büchergeldes auf 300€ und viele der anderen Stiftungen werden sich 
vermutlich an diesem Betrag orientieren.

Die meisten im Literaturverzeichnis genannten Bücher und Broschüren sind 
im Sozialreferat vorhanden und stehen Dir zur Ansicht zur Verfügung. Falls 
Du ein offizielles Stipendienangebot findest, das hier nicht aufgeführt wird, 
wäre es nett, wenn Du uns das mitteilst. Für alle Anregungen zur Verbesse-
rung des Readers sind vor allem auch künftige InteressentInnen dankbar.

Viel Glück bei der Bewerbung wünscht Dir das Team der Sozialberatung

Michael, Maira, Caroline, Anna-Sophie, Alexandra und Lisa

Vorwort
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Stipendien an der Uni Bonn

Zielsetzung: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Wer  wird gefördert: PromovendInnen des wissenschaftlichen Nachwuchses, Bewerbungen 
von Frauen sind besonders erwünscht

Was  wird gefördert: Promotion

Eingangsvoraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium mit weit überdurchschnitt-
lichen Studien- und Prüfungsleistungen, Nachweis, daß das wissenschaftliche Vorhaben einen 
wichtigen Beitrag zur Forschung darstellt

Art und Höhe  der Förderung: 700 Euro Grundbetrag, Pauschale für Sach- und Reisekosten 
100 Euro, ggf. Kinderbetreuungszuschlag von monatlich 154 Euro
Förderungsdauer: Regelförderungszeit für Grundstipendien zwei Jahre, Abschlussstipendien 
ein Jahr

Bewerbung: Da die Bewerbungsfristen in unregelmässigen Abständen ausgeschrieben 
werden am besten unter der obengenannten Nummer anrufen.

Stipendien Uni Bonn

Promotionsförderung  im Rahmen der individuellen 
Graduiertenförderung der Universität Bonn
 Universitätsverwaltung Bonn  Tel.: 0228/73-73 95
 - Zimmer 0.0024 -   E-Mail: klick@verwaltung.uni-bonn.de
 Regina-Pacis-Weg 3
 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 830 –1200 und 1300 –1500 Uhr 
            Fr.: 830 –1200
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Studentenwerk Bonn
 info.point
 Nassestraße 11   Tel.: 0228/73-63 87 Frau Simone Litau
 53113 Bonn    E-Mail: info@stw-bonn.de

Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 9:30–16:30Uhr und Fr.9:30–1500 Uhr

Studienabschlussdarlehen des Studentenwerks und 
der Darlehenskasse der Studentenwerke des Landes 
NRW (DAKA)

Wer wird gefördert: Materiell hilfsbedürftige StudentInnen ohne BAföG-Anspruch

Was wird gefördert: Studienabschlüsse

Art und Höhe der Förderung: Bis zu 7500 Euro auf zinsloser Darlehensbasis, 5% Ver-
waltungsgebühren

Bewerbung: Persönlich, Immatrikulationsbescheinigung mitbringen.

Bildungskredit des Bundes
Bildungskredit Hotline: Telefon: 022899 358 4492
Wer  wird gefördert: Studierende im Hauptstudium (auch BAföG-EmpfängerInnen)

Was  wird gefördert: Fortgeschrittene, Zusatz-, Ergänzungs-, Aufbaustudiengänge

Art und  Höhe der Förderung: Ziel des Bildungskreditprogrammes ist die gezielte finanzielle 
Unterstützung von Schüler/innen und Studenten/innen in fortgeschrittenen Ausbildungsphasen. 
Das Bildungskreditprogramm bietet folgende Konditionen:
Kreditvolumen 1.000 EUR bis 7.200 EUR
wahlweise bis zu 24 Monatsraten, monatliche Raten in Höhe von 100 EUR, 200 EUR oder 300 
EUR (frei wählbar), einmalige Abschlagszahlung in vollen Hunderterbeträgen bis zu 3.600 EUR

Bewerbung:www.bva.bund.de, Online Antrag.

Stipendien Uni Bonn
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Stiftungen 
politischer Parteien 

und parteinahe Stiftungen

Zielsetzung: Förderung deutscher StudentInnen und Graduierter, die aufgrund hoher Be-
gabung, Persönlichkeit, gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins und Engagements 
besonders geeignet zu sein scheinen.

Wer  wird gefördert:
•	 Begabte deutsche StudentInnen an deutschen Hoch- und Fachhochschulen, die das erste 

Semester abgeschlossen und deren Förderungshöchstdauer nach BAföG nicht in weniger 
als vier Semestern erreicht wird

• Graduierte, die nicht älter als 32 Jahre sind
• AusländerInnen, wenn sie in Deutschland dem Grunde nach BAföG erhalten könnten

Was  wird gefördert: Studium und Promotion

Eingangsvoraussetzungen: Überdurchschnittliche Begabung, soziale Aufgeschlossenheit, 
charakterliche Reife, gesellschaftliches und politisches Verantwortungsbewusstsein und Enga-
gement, guter Notendurchschnitt im Abitur, gute Beurteilungen in den Leistungsnachweisen

Art  und Höhe der Förderung: 
•	 Studienbegleitendes Seminarprogramm
• Familien- und einkommensabhängiges Studienstipendium bis zu 597 Euro
• Einkommensabhängiges Promotionsstipendium bis zu 1050 Euro
• Einkommensunabhängiges Büchergeld von 150 Euro

Bewerbung:
•	 Bewerbungsunterlagen gibt’s als Download im Internet oder können  schriftlich bei der 

Stiftung angefordert werden. 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
 - Begabtenförderung und Kultur -                Sachbearbeiterin Martina Seul
 Rathausallee 12    Tel.: 02241/246-2328
 53757 St. Augustin    E-Mail: stipendien@kas.de

Stiftungen politischer Parteien und parteinahe Stiftungen
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Hans-Böckler-Stiftung                   
 Referat Bewerberauswahl   Dr. Eike Hebecker
 Hans- Böckler Straße 39   Tel.: 0211/77 78-140
 40476 Düsseldorf    Web: www.boeckler.de

Zielsetzung: Förderung  engagierter und begabter ArbeitnehmerInnen, ArbeitnehmerInnen-
kinder und AbsolventInnen des zweiten Bildungsweges durch Vergabe von Studienbeihilfen 
und ideelle Förderung, um damit einen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungswesen zu 
leisten und zugleich die Öffnung der Hochschulen für Berufserfahrene zu fördern

Wer  wird gefördert: 
•	 StudentInnen an Hoch- und Fachhochschulen, die sich noch nicht in der Abschlussphase 

ihres Studiums befinden und die für ihren Studiengang übliche Semesterzahl noch nicht 
erreicht haben.

• Graduierte
• Ausländische StudentInnen, die nach §8 des BAföG die Voraussetzungen für eine Förderung 

aus öffentlichen Mitteln erfüllen

Was  wird gefördert: Studium, Promotion und – bei an Instituten Eingeschriebenen – die 
Erlangung der Hochschulreife (z.B. an  Abendgymnasien)

Eignungsvoraussetzungen/Auswahlkriterien: Gewerkschaftliches und gesellschaftspo-
litisches Engagement, persönliche und fachliche Studienqualifikation, bisheriger Studienver-
lauf, Semesterzahl und Studienleistung, soziale und wirtschaftliche Lage, soziale Herkunft, 
Schulverhältnisse, Weg zur Hochschulreife, familiäre Situation und Einkommensverhältnisse

Art  und Höhe der Förderung: 
•	 Grundstipendien bis 597 Euro, zweckgebundenes Büchergeld von 150Euro, gegen Nach-

weis Zuschuss zur Krankenversicherung von 54 Euro.
• Promotionsförderung bis 1050 Euro  zzgl. Forschungskostenpauschale von monatlich 100 

Euro
• Studienbegleitende Seminar- und Praktikumsprogramme, im Rahmen der allgemeinen 

Förderung auch Auslandsaufenthalte
 Weitergehende Betreuung durch ReferentInnen, die jeweilige Gewerkschaft und Vertrau-

ensdozentInnen sowie Berufsinformation bzw. Freiabonnements von Gewerkschaftszei-
tungen

• Anmeldeschluss ist bei Studienstipendien für das Sommersemester der 15. Januar, für das 
Wintersemester der 1. Juli 

• Bewerbungsunterlagen für die Vergabe von  Stipendien für Graduierte, die eine Promotion 
oder ein Aufbaustudium anstreben, ist der 15. April, der 15. Juli oder der 15. Dezember

Besondere	Verpflichtungen:	Teilnahme an den von der Stiftung angebotenen Veranstal-
tungen

Stiftungen politischer Parteien und parteinahe Stiftungen
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Bewerbung: Bewerbungsunterlagen sind bei den Gewerkschaften im DGB erhältlich. Bei 
der Bewerbung über die Gewerkschaft sind die ausgefüllten Formulare über die örtliche 
Verwaltungsstelle einzureichen. Bewerbung direkt bei der Stiftung ist nicht möglich, außer 
bei Promovierenden. BewerberInnen, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind, können 
von den VertrauensdozentInnen der Stipendiatengruppen vorgeschlagen werden. 
Anträge auf Studienförderung für das folgende Sommersemester müssen bis zum 30. Septem-
ber, für das Wintersemester bis zum 28. Februar eingegangen sein. Die  Promotionsförderung 
erfolgt ohne Bewerbungsfristen.

Vertrauensdozentin an der Uni Bonn: Frau Prof. Dr. A. Kuhn, Geschichte

Friedrich-Ebert-Stiftung
 Abt. Studienförderung    Tel.: 0228/883-0
 Godesberger Allee 149    Fax: 0228/883-697
 53175 Bonn     E-Mail: stipendien@fes.de  
       Web: www.fes.de

Zielsetzung: Materielle und ideelle Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses unter 
dem Schwerpunkt der Überwindung sozial, politisch oder religiös bedingter Bildungsbarrieren, 
vorrangig Förderung begabter und gesellschaftspolitisch aufgeschlossener Frauen

Wer wird gefördert: Begabte StudentInnen an deutschen Hochschulen und Fachhochschulen 
und Graduierte mit besonderer Begabung und fachlicher Qualifikation

Was wird gefördert: Studium und Promotion 

Eignungsvoraussetzungen/Eignungskriterien: Die Studien- und Prüfungsleistungen 
müssen eine besondere  Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit erkennen lassen. Das 
wissenschaftliche Vorhaben von Graduierten muss einen besonderen Beitrag zur Forschung 
erwarten lassen. Wesentliche Kriterien sind außerdem soziales und politisches Verantwor-
tungsbewusstsein und Engagement.

Art und Höhe der Förderung: 
AusländerInnen:
• Studienstipendium  monatlich 650Euro,
• Graduiertenförderung monatlich 1000 Euro
• Erstattung der gesetzlichen Krankenversicherung
• Verheiratete und Alleinerziehende erhalten ggf. ein Zuschlag von 276 Euro
 

Stiftungen politischer Parteien und parteinahe Stiftungen
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InländerInnen:
• Studienstipendium einkommensabhängig bis zu monatlich 597 Euro, Büchergeld monatlich 
    150 Euro, Krankenversicherung 62 Euro, 11 Euro Pflegeversicherung
• Graduiertenförderung einkommensabhängig bis zu 1050Euro monatl ich, 
     Forschungskostenpauschale von monatlich 150 Euro
• Verheiratete und Alleinerziehenden erhalten ggf. ein Zuschlag von 155 Euro
• Ggf. Übernahme der Kosten für Auslandsaufenthalte

Bewerbung: Onlineantrag- siehe Homepage

VertrauensdozentInnen an der Uni Bonn:  Prof. Dr. K. Niclaus, Prof. Dr. Solvay Gerbe, 
Dr. H. Voigtländer

Friedrich-Naumann-Stiftung
 Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförderung
 Karl Marx Str. 2   Tel.: 0331/70 19-349
    14482 Potsdam   Web: www.fnst.de
      E-Mail: Mohammed.Shapari@freiheit.org

Zielsetzung: Materielle und ideelle Unterstützung des liberalen akademischen Nachwuchses 
an den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen Deutschlands
Wer wird gefördert: 
•	 Deutsche und ausländische Studierende und Promovierende an wissenschaftlichen Hoch-

schulen
• Deutsche StudentInnen an Fachhochschulen
Die ausländischen BewerberInnen sollten aus den Projektländern der Stiftung kommen, da-
bei haben diejenigen BewerberInnen Priorität, die eine Promotion oder ein Aufbaustudium 
anstreben.

Was wird gefördert: Studium und Promotion

Eignungsvoraussetzungen: Hohe  wissenschaftliche und fachspezifische Begabung, politi-
sches und gesellschaftliches Engagement mit liberaler Grundhaltung, charakterliche Qualitä-
ten mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Fähigkeiten in die 
Weiterentwicklung der Gesellschaft aktiv einzubringen

Bewerbung: Die Bewerbungsunterlagen sind Online abrufbar. Bei schriftlicher oder telefoni-
scher Anforderung bitte immer unter Angabe der E-Mail-Adresse (falls vorhanden). Termine 
für die Bewerbung sindder 15. Mai und der 15. November

Vertrauensdozent an der Uni Bonn: Prof. Dr. Thomas Litt, Tel.: 0228/733103; Prof. Dr. 
Joachim Schlotyseck, Tel.: 0228/735783; Prof. Dr. Erich Weede, Tel.: 0228/7384-24 o. -25, 
E-Mail: e.weede@uni-bonn.de

Stiftungen politischer Parteien und parteinahe Stiftungen
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Heinrich-Böll-Stiftung            
 Rosentalerstraße 40–41     Tel.: 030/28 53 44 00
 10178 Berlin       www.boell.de 

Zielsetzung: Die Heinrich-Böll-Stiftung fördert im Jahr rund 1000 Studierende und Pro-
movierende aller Fachrichtungen und Nationalitäten sowohl in Universitäten als auch in 
Fach-/ Hochschulen im Inland. Wir erwarten von unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten 
hervorragende Studien- bzw. wissenschaftliche Leistungen, gesellschaftliches Engagement 
und politisches Interesse sowie eine aktive Auseinandersetzung mit den Grundwerten der 
Stiftung: Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Selbstbestimmung 
und Gerechtigkeit.         

Wer wird gefördert: Studierende der Ersten Generation, Studierende mit Migrationshin-
tergrund oder aus Fachhochschulen. Weitere (aber ebenfalls nicht ausschließlicher) Schwer-
punkte in der Studienförderung liegen auf bestimmten Fächern: Dazu gehören insbesondere 
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik- bzw. Ingenieurwis-
senschaften), hier vor allem solche im Bereich der Umweltforschung (z.B. Umweltschutz, 
regenerative Energien, Klima u.a.)

Was wird gefördert: Studium und Promotion,  Aufbaustudiengänge

Eignungsvoraussetzungen/Eignungskriterien: 
Wir fördern Studierende aller Hochschultypen. Auch Bewerberinnen und Bewerber aus 
Fachhochschulen sind sehr willkommen.

Verschiedene Diversity-Kriterien sind für unsere Aufnahmeentscheidungen besonders rele-
vant: Frauen, Studierende mit Migrationshintergrund, aus nicht akademischem Haushalt, mit 
körperlichem Einschränkungen, Familien.

Wir fördern Persönlichkeiten, die
   - politisch engagiert und interessiert sind
    - sich mit den Schwerpunkten der Heinrich-Böll-Stiftung und mit grünen Ideen auseinan-
dersetzen
   - leistungsorientiert und ambitioniert sind
   - neugierig, originell und unabhängig im Denken sind
   - Teamgeist mitbringen, kommunikativ und konfliktfähig sind und
      in ihrer Zukunftsplanung zielorientiert sind
   - (selbst-)reflexiv und (selbst-)kritisch sind 
   - sozial eingestellt sind sowie geschlechterdemokratische und
     interkulturelle Kompetenzen mitbringen
   - international orientiert sind.

Stiftungen politischer Parteien und parteinahe Stiftungen
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Bewerbung: Bewerbungsinformationen schriftlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung anfordern.
Bewerbungsschluss für Förderung
 - ab Wintersemester: 1. März
 - ab Sommersemester: 1. September
Ausländische Studierende können sich nur zum 1. September bewerben.

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
        Tel.: 089/12 58-320 
 Lazarettstraße 33      Fax: 089/12 58-403
 80636 München     Web: www.hss.de

        E-Mail: info@hss.de

Zielsetzung: Beitrag zur Erziehung eines persönlich und wissenschaftlich hochqualifizierten 
Nachwuchses, der befähigt und bereit ist, kritisch an der Ausgestaltung der Gesellschaft im 
Rahmen der demokratischen Grundordnung mitzuwirken.

Wer  wird gefördert: Deutsche StudentInnen an Hoch- und Fachhochschulen bis zum 
Alter von 32 Jahren

Was  wird gefördert: Studium und Promotion

Eignungsvoraussetzungen: Erwartung eines überdurchschnittlichen Studienabschlusses 
aufgrund von Persönlichkeit,  Begabung und bisheriger Leistung, staatsbürgerliches Verant-
wortungsbewusstsein, politische Aufgeschlossenheit, aktive Mitarbeit in sozialen, kirchlichen 
oder politischen Organisationen, die der Zielsetzung der Hanns-Seidel-Stiftung nahe stehen

Art und Höhe der Förderung: ideelle Förderung durch Seminare, Studienfahrten u.ä., 
familien- und einkommensabhängige  Studienstipendien bis 597 Euro, Büchergeld von 150 
Euro, Krankenversichrung 62 Euro, Pflegeversicherung 11 Euro, einkommensabhängiges Pro-
motionsstipendium bis 1050Euro, zzgl. 100 Euro Forschungskostenpauschale und 155 Euro 
Familienzuschlag für Verheiratete, ggf. auch Unterstützung von Auslandstudienaufenthalten.
„Kinderleichte Promotion“: Doktorandinnen und Doktoranden können für ein eigenes Kind, 
das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und mit dem sie zusammen im eigenen 
Haushalt leben, eine Kinderbetreuungspauschale von 155 € monatlich formlos beantragen. 
Für jedes weitere Kind erhöht sich die Pauschale um je 50 € bis maximal 255 € monatlich.

Bewerbung: http://www.hss.de/stipendium/bewerbung.html

Vertrauensdozent an der Uni Bonn: Siehe blaues Vorlesungsverzeichnis
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Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 Referat Stipendienprogramm ,Dr. Hedda Schlegel- Starmann:
 Postfach 1705     Tel.: 0541/96 33-352,353
 49007 Osnabrück    Fax: 0541/96 33-193
      Web: www.dbu.de

      e-Mail: stipendienprograMMe@dbu.de

Zielsetzung: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Beitrag zur Etablierung einer 
besonders in Umweltfragen kompetenten WissenschaftlerInnengeneration

Wer  wird gefördert: Deutsche DoktorandInnen aller Fachrichtungen. Ausländische Be-
werberInnen müssen an einer deutschen Hochschule promovieren und über gute Deutsch-
kenntnisse verfügen.

Was  wird gefördert: Promotionen, die Forschungsthemen mit klarem Bezug zu aktuellen 
Umweltproblemen bearbeiten und zur Lösung dieser Probleme beitragen.

Eignungsvoraussetzungen: 
•	 Promotionsstipendien: jung, qualifiziert, überdurchschnittlicher  Hochschulabschluss. 
Jährlich 60 Promotionsstipendien

Art und Höhe der Förderung: 
•	 Promotionsstipendien: 940 Euro monatlich für maximal drei  Jahre
• Familienzuschlag von 210 Euro  monatlich bei Verheirateten, deren EhepartnerIn kein 

steuerpflichtiges Einkommen hat, möglich.

Bewerbung: Bewerbungsfristen 15. Jan. und 15 Juli. Nähere Informationen gibt es auf der 
Homepage, wo auch die Bewerbungsunterlagen zum Download bereit liegen. www.dbu.de/
Stipendien
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Heinrich-Hertz-Stiftung  
 Geschäftsstelle: Ministerium für Schule     Tel.: 0211/896-42 66
 Wissenschaft und Forschung NRW    Fax: 0211/896-44 07
 Völklingerstraße 49 
 40221 Düsseldorf 

Zielsetzung: Förderung des internationalen Austausches von HochschullehrerInnen, 
WissenschaftlerInnen, wissenschaftlichen Nachwuchskräften und besonders qualifizierten 
StudentInnen

Wer  wird gefördert: HochschullehrerInnen, WissenschaftlerInnen, wissenschaftliche 
Nachwuchskräfte und besonders qualifizierte StudentInnen

Was  wird gefördert: 
•	 Studien- oder Forschungsaufenthalte von InländerInnen im Ausland
• Studien- oder Forschungsaufenthalte von AusländerInnen in NRW

Art und Höhe der Förderung: Die Förderung erfolgt entweder durch Stipendien oder durch 
die Übernahme von Reisekosten. Die Förderungshöchstdauer ist 1 Jahr, in Ausnahmefällen 
ist eine Verlängerung um max. 12 Monate möglich.

Bewerbung: Die Antragstellung muss durch eineN in Nordrhein-Westfalen tätigeN Fach-
wissenschaftlerIn erfolgen.

Rosa-Luxemburg-Stiftung  
 Franz-Mehring Platz 1   Telefon: 030-29 78 4221
 10243 Berlin    Fax: 030-29 78 4222
      Web: www.rosaluxemburgstiftung.de

Zielsetzung: Finanzielle und ideelle Unterstützung qualifizierter und engagierter Studierender 
und Promovierender und ihre Vernetzung

Wer wird gefördert:  StudentInnen und PromovendInnen

Was  wird gefördert: 
•	 Studium und Promotion
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Studienförderung: Hohe fachliche Leistungen und gesellschaftspolitisches Engagement. 
Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 8 BAföG. Gefördert werden können Studierende an 
Hochschulen und Universitäten ab dem dritten Semester, an Fachhochschulen ab dem zweiten 
Semester. Eine ausschließliche Studienabschlussförderung ist nicht möglich. Bei vergleichbarer 
Leistung und Befähigung werden Frauen und sozial bedürftige BewerberInnen bevorzugt.

Promotionsförderung: Hohe fachliche Leistungen und gesellschaftspolitisches Engagement. 
Bewerben können sich alle, die an einer Universität in Deutschland zur Promotion zugelassen 
sind. Die AntragstellerInnen sollten das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben.  

Art und Höhe der Förderung:

Studienförderung: Die Berechnung der Höhe des Studienstipendiums erfolgt einkommens-
abhängig in Anlehnung an das BAföG und beträgt maximal 597 Euro monatlich. Hinzu kommt 
ein einkommensunabhängiges Büchergeld von 150 Euro monatlich und ggf. verschiedene 
Zuschläge. Es können auch Auslandssemester, Auslandspraktika und Konferenzbesuche im 
Ausland von StipendiatInnen gefördert werden. Die Dauer der Förderung orientiert sich an 
der Regelstudienzeit.

Promotionsförderung: Das Stipendium ist weitestgehend einkommensunabhängig und 
beträgt 1050 Euro im Monat. Hinzu kommt eine Forschungskostenpauschale von 100 Euro 
monatlich. Es können auch Auslandsaufenthalte, wie z.B. Studienreisen und Konferenzbesu-
che, gefördert werden. Die Förderungshöchstdauer beträgt im Regelfall 2 Jahre. Sie kann im 
Einzelfall um bis zu zweimal ein halbes Jahr verlängert werden. 

Bewerbung: Es gilt das Prinzip der Selbstbewerbung. Bewerbungsunterlagen stehen als 
Download im Internet zur Verfügung. Bewerbungsschluss ist für eine Förderung ab 1.4. der 
31.10. des Vorjahres, für eine Förderung ab 1.10. der 30.4. des laufenden Jahres. 
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Kirchliche und
konfessionelle Stiftungen

Cusanuswerk
 Bischöfliche Studienförderung    Tel.: 0228/983 84-0 
 Baumschulallee 5    Web: www.cusanuswerk.de 
 53115 Bonn      E-Mail: info@cusanuswerk.de

Zielsetzung:  Förderung besonders begabter katholischer StudentInnen und Graduierter 
aller Fachrichtungen durch Stipendium und das Angebot von Bildungsveranstaltungen

Wer  wird gefördert: Katholische, deutsche und EU-europäische StudentInnen an wissen-
schaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen, die mindestens schon ein Fachsemester 
studiert, aber noch mindesten 5 Semester Regelstudienzeit vor sich haben, sowie Graduierte 
während ihrer Promotion

Was  wird gefördert: Erststudium bis zum ersten berufsqualifizierenden Examen, Promotion

Eignungsvoraussetzungen/Eignungskriterien: Hervorragende Begabung, Fähigkeit zur 
Auseinandersetzung, besonderes Engagement für die Belange des Gemeinwohls, Ernstnehmen 
des eigenen Glaubensweges

Art und Höhe der Förderung: 
•	 Studienförderung: Stipendium bis 597 Euro
• Büchergeld von 150 Euro
• Graduiertenförderung: Stipendium bis 1050 Euro, Forschungspauschale von 100 Euro und 

ggf. ein Familienzuschlag von 255 Euro
• Angebot von Ferienakademien, Graduiertentagungen, Workshops, Auslandsveranstaltungen 

und Besinnungstagen

Bewerbung:  Bewerbungen incl. Lebenslauf, Reifezeugnis, ggf. Hochschulzeugnis, Fachgut-
achten zweier HochschullehrerInnen sowie ein Gutachten aus dem Hochschulpastoral direkt 
an das Cusanuswerk
Für weitere Infos bitte an Vertrauensdozenten wenden

VertrauensdozentInnen an der Uni Bonn: Prof. Dr. Christoph Horn, Philosophie
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Evangelische Studentengemeinde 
 (ESG)      Tel.: 0228/911 99-0
 Venusbergweg 4    Fax: 0228/911 99-20
 53115 Bonn      Web: www.esg-bonn.de

       E-Mail: mailto@esg-bonn.de  

Zielsetzung: Finanzielle Unterstützung von StudentInnen aus Entwicklungsländern in Asien 
(leider nicht folgende Länder des ehemaligen Ostblocks: Russland, Baltische Staaten, Weissrus-
sland, Ukraine, Polen, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien), Afrika und 
Lateinamerika in schwierigen Situationen, um Studenten und Studentinnen zu helfen, die die 
Situation in ihrem Heimatland verbessern wollen und sich entwicklungspolitisch engagieren

Wer wird gefördert: Ausländische Studenten und Studentinnen an der Uni Bonn und Be-
sucherInnen des Studienkolleg Bonn im 2. Semester

Eignungsvoraussetzungen/Eignungskriterien: Nur Studentinnen und Studenten mit einer 
Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken, keine Zweitstudiengänge, keine Promotionen, 
finanzielle Hilfe in schwierigen Situationen, besonders Prüfungssituationen

Bitte siehe Homepage!

Zielsetzung: Finanzielle und ideelle Förderung von Studierenden und Promovierenden, die 
gesellschaftliche Verantwortung tragen wollen aus protestantischer Grundhaltung.

Wer wird gefördert: Überdurchschnittlich begabte europäische StudentInnen und Dokto-
randInnen an wissenschaftlichen, künstlerischen und pädagogischen Hochschulen sowie an 
Fachhochschulen in Deutschland
Was  wird gefördert: Studium und Promotion, in begründeten Fällen ein Zweitstudium, ein 
Praxissemester sowie Auslandssemester und studienfachbezogene Sprachkurse. 

Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst
 Iserlohner Straße 25     Tel.: 02304/75 5196
 58239 Schwerte     Fax: 02304/75 52-50 
       E-Mail: info@evstudienwerk.de 
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Eignungsvoraussetzungen/ Eignungskriterien: Zugehörigkeit zu einer evangelischen 
Kirche, überdurchschnittliche Leistungen im Studium, nachweisliches Engagement im kirch-
lichen, sozialen oder politischen Bereich. Ausnahmen sind möglich.
Art und Höhe der Förderung: 
•	 Einkommensabhängige Studienstipendien bis 597 Euro, 150 Euro Büchergeld
• Promotionsstipendien bis 1050 Euro  zzgl. Forschungspauschale von 100 Euro

Bewerbung: Bewerbungsunterlagen schriftlich beim Studienwerk anfordern. Bewerbungen 
sind vor dem 5. Fachsemester, für FH-StudentInnen vor dem 3. Fachsemester möglich. Stich-
tage für die Bewerbung für Studierende und AbiturientInnen: 1. März und 1. September, für 
Promovierende: 15. Dezember und 15. Juni

Evangelische Kirche im Rheinland
 Das Landeskirchenamt      Tel.: 0211/45 62-0 
 Hans-Böckler-Str. 7      Fax: 0211/45 62-444 
 40479 Düsseldorf 

Wer wird gefördert: TheologiestudentInnen, die in die Liste der rheinischen Theologiestu-
dentInnen eingetragen  sind und deren Leistungen erwarten lassen, daß sie das angestrebte 
Ausbildungsziel erreichen

Was wird gefördert: Studium

Art und Höhe der Förderung: 
•	 Stipendiumshöhe  analog den BAföG-Richtlinien
• In der Examensvorbereitung wird für zwei Semester ein Stipendium von bis zu 500 Euro 

monatlich gewährt
• Einmalige  Studienbeihilfe

Bewerbung: Antrag per Formular, das den Rundbriefen der Landeskirche beigelegt ist. 
Über den zuständigen Superintendanten bzw. die zuständige Superintendantin des jeweiligen 
Heimatkirchenkreises an das Landeskirchenamt schicken. Für das Sommersemester bis zum 
1. Februar und für das Wintersemester bis zum 1. August
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Zielsetzung: Subsidiäre Hilfe bei nachgewiesener Bedürftigkeit in besonderen Fällen

Wer wird gefördert: 
•	 Mitglieder der Evangelischen Kirche von Westfalen: 
• TheologiestudentInnen, die in die Liste  der westfälischen TheologiestudentInnen einge-

tragen sind
• StudentInnen für das Lehramt mit dem Fach ‘Evangelische Theologie’
• StudentInnen bzw. SchülerInnen eines Ausbildungsganges nach §3 Abs. 3, §5 Abs. 1 und 

3 der Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit

• StudentInnen des Zusatzstudienganges ‘Religions- und Gemeindepädagogik’ an der Evan-
gelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum

Was wird gefördert:
•	 Studium an Hochschulen oder der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-

Lippe, Bochum
• Ausbildung an einer vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen 

anerkannten Ausbildungsstätte für MitarbeiterInnen in Verkündung, Seelsorge und Bil-
dungsarbeit

Eignungsvoraussetzungen: Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche von Westfalen

Art und Höhe der Förderung: Die Förderung erfolgt in der Regel als Beihilfe. Die Entschei-
dung erfolgt nach Lage des Einzelfalls unter Berücksichtigung von besonderen Härtefällen. 
Auslandsaufenthalte können auch gefördert werden.

Bewerbung: Bewerbung auf Formblatt (schriftlich anfordern) inkl. Einkommens- und Vermö-
gensnachweise, Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide über BAföG. Die Bewerbungsfrist 
für das Sommersemester endet am 15. Mai, für das Wintersemester am 15. November.

Evangelische Kirche von Westfalen 
 Das Landeskirchenamt    Tel.: 0521/594-0 
 Altstädter Kirchplatz 5    Fax: 0521/594-129 
 33602 Bielefeld   E-Mail: landeskirchamt@lka.ekvw.de
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Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst 
(KAAD)
 Hausdorffstraße 151     Tel.: 0228/917 58-0
 53129 Bonn      E-Mail: zentral@kaad.de

Zielsetzung: Unterstützung der Kirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika in ihrem Be-
mühen, Nachwuchskräfte zu fördern, die Führungsaufgaben bei der gesellschaftlichen und 
kulturellen Entwicklung ihres Landes wahrnehmen können 

Was wird gefördert: (Haupt-)Studium, Promotion, Vertiefungsstudien, akademische 
 Kurzaufenthalte, Re-Integration

Wer wird gefördert: Katholische  Laien aus Afrika, Asien oder Lateinamerika mit gläubiger 
Grundhaltung, aktiver Verbindung zur Kirche und der Bereitschaft zu einer entsprechenden 
persönlichen Lebensführung. In Ausnahmefällen können auch Nicht-KatholikInnen gefördert 
werden.

Eignungsvoraussetzungen: 
•	 Überdurchschnittliche  Qualifikation für das Studien- bzw. Forschungsvorhaben
• die Ausrichtung von Studium oder Forschung auf eine dauerhafte Reintegration in ihrer 

Heimatregion
• kirchliches und soziales Engagement bzw. die Bereitschaft zun interreligiösen Dialog. 

Kehrt  der/die StipendiatIn nach Beendigung des Studiums nicht in seine/ihre Heimat oder in ein 
anderes Entwicklungsland zurück, müssen das Stipendium und alle Beihilfen zurückgezahlt werden.

Art und Höhe der Förderung: 

Stipendienprogramm 1 (Postgraduierte):
•	 Monatliches Stipendium für 1–3 Jahre, das Studien- und Lebenskosten decken soll
• Ggf. Kostenübername für Deutschkurse
• Falls erforderlich Reisekostenübernahme
• Kostenübernahme für Vertiefungsstudien oder akademische Kurzaufenthalte in Deutschland
• Bildungsangebote und pastorale Betreuung

Stipendienprogramm 2 (Studierende im Hauptstudium):
•	 Monatliches Stipendium für 1–3 Jahre, das Studien- und Lebenskosten decken soll
• Bildungsangebote und pastorale Betreuung

Bewerbung: Stipendienprogramm 1 (Postgraduierte):  Partnergremien in den 
entsprechenden Ländern schlagen dem KAAD KandidatInnen vor.

Stipendienprogramm 2 (Studierende):  Hochschul- oder StudentInnengemeinden  
schlagen dem KAAD  KandidatInnen vor. Eine Selbstbewerbung ist nicht möglich.
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Friedrich Flick Förderungsstiftung
 Postfach 102361   Tel.: 0211/43 82-250 
 40014 Düsseldorf    Web: www.flick-foerderungsstiftung.de  

Zielsetzung: Förderung von bedürftigen und begabten Nachwuchskräften im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften und der Technikwissenschaften (ausser Architektur und Bauwesen)

Wer wird gefördert: StudentInnen, die  kein BAföG (mehr) bekommen, DoktorandInnen

Was wird gefördert: Konkrete Vorhaben innerhalb der angegebenen Fachrichtungen, 
Dissertationen.

Eignungsvoraussetzungen:  Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit (muss beides nachgewie-
sen werden)

Art und Höhe der Förderung:  Einmalige Zuwendungen, regelmäßige Zahlungen (Sti-
pendien)

Stiftungen der Wirtschaft

Zielsetzung: Unterstützung begabter und bedürftiger junger Menschen in ihrem Bemühen 
um eine qualifizierte Ausbildung an einer Hochschule, Fachhochschule o. ä.

Wer wird gefördert: StudentInnen ab dem Vordiplom

Was wird gefördert:  Studium, Promotion, Aufbau- und Ergänzungsstudium sowie Prak-
tikum im Ausland

Eignungsvoraussetzungen: Nachweis, dass das Studium weder aus eigenen  Mitteln, noch 
durch Zuwendungen Dritter oder staatliche Stipendien im erforderlichen Umfang finanziert 
werden kann, Nachweis der Förderungswürdigkeit durch Zeugnisse, Scheine, DozentIn-
nengutachten etc.

Art und Höhe der Förderung: Monatliche Zahlungen, einmalige  Beihilfen zur Beschaffung 
studiennotwendiger Hilfs- und Lehrmittel

Bewerbung: online, siehe Bewerbungsbedingungen

Dr.-Jost-Henkel-Stiftung
        
 40191 Düsseldorf      Web: www.henkel.de

Stiftungen der Wirtschaft
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Karl Jüngel-Stiftung
 Stixchesstraße 136-150     Tel.: 0214/736-0 
 51377 Leverkusen      Fax: 0214/736-240

                                                                      

Bewerbung: Bewerbungsformulare mit Informationen bei Stiftung anfordern. Werden ggf. 
versandt.
Zielsetzung: Finanzielle Unterstützung begabter junger Menschen während einer Ausbil-
dungs- oder Fortbildungszeit an einer Fachhochschule oder Hochschule

Wer wird gefördert: Studierende an Hoch- und Fachhochschulen in NRW

Was wird gefördert: Studium

Eignungsvoraussetzungen: Begabung, Bedürftigkeit (muss im Einzelfall nachgewiesen 
werden)
Art und Höhe der Förderung: 250 Euro monatlich 

Besondere	Verpflichtungen:	Während der Förderungszeit ist der ordnungsgemäße Stu-
dienablauf durch entspre chende Unterlagen nachzuweisen.

Stiftung der Deutschen Wirtschaft
 Studienförderwerk Klaus Murmann    Tel.: 030/2033-1540
 Breite Strasse 29     Fax: 030/2033-1555
 10178 Berlin       E-Mail: sdw@sdw.org

        Web: www.sdw.org

Zielsetzung: Vorbereitung besonders begabter und gesellschaftlich engagierter Studierender 
auf verantwortungsvolle Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft

Wer wird gefördert: 
-Studierende, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes oder der Schweiz besitzen 
-Studierende anderer Herkunft, die in Deutschland nach § 8 BAföG förderungsberechtigt sind
-Migrantinnen und Migranten, die ihr Abitur in Deutschland absolviert haben und die in 

Deutschland aus rechtlicher Sicht eine dauerhafte Bleibeperspektive haben
-deutsche und ausländische Doktoranden.

Was wird gefördert: Studium und Promotion

Eignungsvoraussetzungen/ Auswahlkriterien:  Erwartet werden überdurchschnittli-
che fachliche Leistungen, darüber hinaus eine sehr gute Allgemeinbildung, Teamfähigkeit, 
Kreativität, ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, gesellschaftspolitisches Interesse 
und der erkennbare Wille, sich durch eigenes Engagement aktiv in die Gestaltung unserer 
Gesellschaft einzubringen.
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Art und Höhe der Förderung: 
•	 Einkommensabhängiges Grundstipendium bis 597 Euro und ein Büchergeld von 150 Euro; 

Familinezuschlag 155, Kranken und Pflegeversicherung 73 Euro, Kinderbetreuung 113 
Euro, jedes weitere Kind 85 Euro

• Promotionsförderung einkommensabhängig bis 1050 Euro  zzgl. Forschungskostenpau-
schale in Höhe von 100 Euro, Familienzuschlag 155 Euro.

• Temporäre Auslandsaufenthalte können zusätzlich gefördert werden.
• Ideelle Förderung durch Seminare, Kolloquien und Ferienakademien sowie durch Projekt-

arbeit in Stipendiatengruppen am Hochschulort
Bewerbung: StudentInnen bewerben sich über einen Vertrauensdozenten der Stiftung. 
PromovendInnen können sich direkt bei der Berliner Geschäftstelle bewerben. Zentrale 
Auswahlverfahren finden jeweils Ende April und Ende Oktober statt. 

Vertrauensdozent für Bonn: Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Universität Bonn, Institut für 
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Adenauer-Allee 24-42, 53113 Bonn, Tel.: 
0228/739170, E-Mail: roth.ipr@jura.uni-bonn.de
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Fachrichtungsgebundene
Stipendien

Kurt-Hansen-Stiftung
 Bayerwerk     Tel.: 0214/30-810 37 (bis 14 Uhr) 
 51368 Leverkusen    Web: www.Bayer.de

Wer wird gefördert: Deutsche StudentInnen, die den Beruf ChemielehrerInnen an höheren 
Schulen, vorzugsweise in NRW, ergreifen möchten

Was wird gefördert: Lehramtstudium Chemie

Eignungsvoraussetzungen: Besondere Begabung

Art und Höhe der Förderung: Stipendien vom 5. Semester bis zum Staatsexamen, höch-
stens 9 Semester in Höhe von 1000 Euro monatlich

Bewerbung: Bewerbung direkt bei der Stiftung, Stichtag für das jeweils folgende Semester 
ist der 1. März und der 1. September

Besondere	Verpflichtungen:	Im Falle vorzeitiger Aufgabe des geförderten Berufsziels sind 
die gewährten Stipendien ganz oder teilweise zurückzuzahlen

Fachrichtungsgebundene Stipendien

Bayer-Stiftung
 Kaiser-Wilhelm-Allee 1                                         Stipendien Hotline : 0214-30-41111
 51368 Leverkusen   

Wer wird gefördert:  Deutsche StudentInnen naturwissenschaftlich-technischer Fachrich-
tungen

Was wird gefördert: Hoch- und Fachhochschulstudium

Eignungsvoraussetzungen/Eignungskriterien:  Begabung, Förderungswürdigkeit, außer-
dem spielen die geistigen Fähigkeiten und die menschlichen Eigenschaften eine große Rolle 
bei der Auswahl der BewerberInnen

Bewerbung: www.bayer-stiftungen.de
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Studienstiftung der Hoechst AG
        Tel.: 089/28-44 52 
 65926 Frankfurt am Main     Fax: 089/28-37 74 

Zielsetzung:  Förderung begabter und bedürftiger junger Menschen in beruflicher und 
kultureller Hinsicht

Wer wird gefördert: StudentInnen an deutschen Hochschulen, Fachhochschulen und 
anderen vergleichbaren Bildungseinrichtungen in naturwissenschaftlichen, wirtschaftswis-
senschaftlichen oder technischen Studienfächern ab dem 3. Semester
Was wird gefördert: Erststudium (in Ausnahmefällen auch ein  Aufbaustudium)
Eignungsvoraussetzungen: Bedürftigkeit nach dem BAföG bzw. nach Prüfung der finan-
ziellen Lage des Einzelfalls unter Zugrundelegung sozialer Kriterien, überdurchschnittliche 
Leistungen und/oder gute fachliche und charakterliche Beurteilung durch Hochschule, Fach-
hochschule, Schule, Werkschule u.ä.
Art und Höhe der Förderung: Ein- oder mehrmalige Studienbeihilfen, vorwiegend zur 
Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln.
Bewerbung: Antragsformulare schriftlich anfordern, letzter Bewerbungstermin ist jeweils 
der 31. März

Dr.Ing.e.h.-Fritz-Honsel-Stiftung
 Honsel GmbH & Co. KG   Tel.: 0291/291-0
 Fritz-Honsel-Strasse 30   Web: www.honsel.com
 59870 Meschede    E-Mail: stiftung-stipendium@honsel.com

Innovation ist ein elementarer Baustein unserer Erfolgsgeschichte. Neue Wege gehen, Alter-
nativen suchen, finden und prüfen. Dazu gehört Mut. Und Unterstützung. Der verstorbene 
Dr.-Ing. (e.h.) Fritz Honsel war mutig und innovativ. Und er wusste, dass es sich lohnt, 
Talente zu unterstützen und zu fördern. Aus diesem Grund rief er 1961 die Fritz-Honsel-
Stiftung ins Leben. Die Stiftung vergibt Stipendien an begabten Nachwuchs für technische und 
kaufmännische Berufe, an Doktoranden für projektbezogene Doktorarbeiten und gewährt 
förderungswürdigen Ausbildungsstätten und Instituten Beihilfen. Zeigen Sie uns, dass Sie 
mutig sind. Wir zeigen Ihnen, wie wir Sie fördern können.
Ihr Ansprechpartner rund um Fragen und Anträge an die Fritz-Honsel-Stiftung:

Martinrea Honsel Germany GmbH
Ursula Jaschzurski
Fritz-Honsel-Strasse 30
59872 Meschede
Deutschland
Mail: stiftung-stipendium@honsel.com

Fachrichtungsgebundene Stipendien
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Die Prof. Dr.-Ing. Erich Müller-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft fördert
besonders begabte, deutsche Studierende aus den Ingenieurwissenschaften (insbesondere
Maschinenbau, Elektrotechnik). Für Informatiker, Physiker, Mathematiker ist eine
Bewerbung nur sinnvoll, wenn ein sehr direkter praktischer Bezug vorhanden ist. Die För-
derung beginnt frühestens nach dem Vordiplom oder nach Erreichung des Bachelor-Grades
Vergeben werden Stipendien in Höhe von 500,00 Euro monatlich an Studierende im Haupto-
der Masterstudium an (Technischen) Hochschulen und Technischen Universitäten. Bewerbun-
gen von Studierenden an Fachhochschulen können nicht berücksichtigt werden. Pflichtpraktika
werden nicht gefördert, es werden keine Promotionsstipendien vergeben.

wer und was wird gefördert:
· Auslandsaufenthalte, auch zur Anfertigung der Diplomarbeit oder der Master Thesis
oder zur Abfassung von Studienarbeiten. Der Förderzeitraum beträgt ein halbes Jahr
oder den beantragten und nachweisbaren Zeitraum des Aufenthaltes.
· Studienstipendien für das Haupt- respektive Masterstudium im Inland mit einer maximalen
Förderdauer von einem Jahr. Verlängerungen können hier auf Antrag und
gegen Nachweis des Studienfortgangs gewährt werden.

Bewerbung: Unterlagen download: http://stiftungen.stifterverband.info/t001_muellererich/
index.html
bis zum 31.03. des Kalenderjahres einzureichen.

Prof.Dr.Ing.-Erich-Müller-Stiftung
 im Stiftungsverband für die Deutsche Wissenschaft 
 Barkhovenallee 1     Tel.: 0201/84 01-154 
 Postfach 16 44 60      Fax: 0201/84 01-255 
 45239 Essen

Fachrichtungsgebundene Stipendien
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Rheinstahl-Stiftung
 Am Thyssenkrup Allee 1  Tel.: 0201/844-532323
 45143 Essen    E-Mail: rheinstahlstiftung@thyssenkrupp.com

Zielsetzung: Unterstützung begabter Personen in ihrem Studium und ihrer beruflichen 
Fortbildung

Wer wird gefördert: StudentInnen technischer oder  wirtschaftswissenschaftlicher Studi-
engänge

Was wird gefördert: Hoch- und Fachhochschulstudium, Studium an Berufsakademien,  
höheren Technischen Lehranstalten, Handelshochschulen, Wirtschaftsakademien, Hütten-
schulen, Dolmetscherschulen und sonstigen Fachschulen, Lehrgänge aller Art

Eignungsvoraussetzungen: Besondere wissenschaftliche bzw. berufliche Befähigung, 
Bedürftigkeit

Bewerbung:  www.rheintal-stiftung.de

Fachrichtungsgebundene Stipendien

Stiftung Bildung und Wissenschaft
 c/o Stifterverband     Tel.: 0201/84 01-0
 Barkhovenallee 1    www.Stifterverband.org
 45239 Essen (Heidhausen)

Wer  wird gefördert:  HochschulabsolventInnen der Fachrichtungen „Neuere Deutsche 
Literatur“ und Zeitgeschichte ab 1945

Was  wird gefördert:  Promotion

Eignungsvoraussetzungen:  Abgeschlossenes Hochschulstudium  mit mindestens gutem 
Erfolg. Das  Alter der BewerberInnen sollte  30 Jahre  nicht überschreiten. Bewerbungs-
berechtigt sind DoktorandInnen, die ihr Studium durch eine Förderung nach BAföG oder 
überwiegend durch eigene berufliche Tätigkeit finanziert haben.

Art und Höhe der Förderung:  Förderung 1–2 Jahre bei einer Förderhöhe von 1000 Euro  
pro Monat

Bewerbungstermine: 1. Januar, Merkblatt unter www.stifterverband.org; Stiftungs-
zentrum; Stiftungen A-Z; B Bildung und Wissenschaft
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Stipendien für 
wissenschaftliche Arbeiten

Flughafen-Frankfurt/Main Stiftung
Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region                     
Rüsselsheimer Straße 100  Tel.: 06107-98868-23
65451 Kelsterbach  E-Mail: j.nothacker@stiftung-flughafen-frankfurt.de

Zielsetzung: Förderung von Wissenschaft und Forschung, ins besondere auf dem Gebiet 
des Luftverkehrs

Wer wird gefördert: Einzelpersonen, die  an Hochschulen wissenschaftliche Arbeiten 
(Diplomarbeiten, Dissertationen etc.) zu luftverkehrsbezogenen Themen verfassen wollen

Was wird gefördert: Luftverkehrsbezogene Arbeiten
Art und Höhe der Förderung: Fördersumme sollte nicht unter 10000 Euro liegen, 
maximal 3 Jahre
Bewerbung: Antrag incl. Beschreibung, Zeit- und Kostenplan des Vorhabens, Lebenslauf, 
Angaben über andere  Fördermittel, Kurzbeurteilung des Vorhabens durch den/die betreuende 
HochschullehrerIn direkt an die Stiftung, bisherige Prüfungsleistungen beilegen

Stipendien für wissenschaftliche Arbeiten

Gerda-Henkel-Stiftung
 Malkastenstraße 15    Tel.: 0211/936524-0
 40211 Düsseldorf    Web: www.Gerda-Henkel-Stiftung.de
      E-Mail: info@gerda-henkel-stiftung.de 

Zielsetzung: Förderung der historischen Geisteswissenschaften an Universitäten und For-
schungsinstituten

Wer wird gefördert: PromovendInnen, Post-Docs, ausländische WissenschaftlerInnen

Was wird gefördert: Zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der histori-
schen Geisteswissenschaften, Promotion

Eignungsvoraussetzungen/Kriterien: Außergewöhnliche  Begabung, wissenschaftliche 
Bedeutung und Qualität des Forschungsprojekts, Dauer und Verlauf des Studiums, Lebens-
alter, besondere Qualifikationen



30

Stiftung Stipendienfonds 
des Verbandes der Chemischen Industrie
 Karlstraße 21       Tel.: 069/25 56-13 78 
 60329 Frankfurt      Web: www.fonds.vci.de

Zielsetzung: Förderung des hochbegabten wissenschaftlichen Nachwuchses im Chemie-
bereich, personenbezogen und leistungsorientiert durch die Vergabe von DoktorandInnen-, 
und Stipendien für den HochschullehrerInnennachwuchs

Wer wird gefördert: 
•	 DoktorandInnen (Deutsche oder EU-Staatsangehörigkeit), die innerhalb von 10 Semestern 

das Diplom/Staatsexamen erworben und durchgehend hervorragende Studienleistungen 
erbracht haben und in einem chemisch orientierten Arbeitskreis ihre Doktorarbeit anfer-
tigen (Chemiefonds-Stipendium, bei Orts- und Arbeits kreiswechsel Kekulé-Stipendium).

• NachwuchswissenschaftlerInnen (Deutsche oder EU-Staatsangehörigkeitgehörigkeit), die 
bei kurzer Studiendauer durchgehend hervorragende Studienleistungen erbracht haben 
und sich in einem chemisch orientierten Arbeitskreis auf die Hochschullehrerlaufbahn 
vorbereiten möchten (Liebig-Stipendium).

Was  wird gefördert: Promotionen und Hochschullehrernachwuchs im Chemiebereich
Eignungsvoraussetzungen: 

•	 Chemiefonds-Stipendium:	Studiendauer maximal 10 Semester, hervorragende Studi-
enleistungen

• Kekulé-Stipendium: wie Chemiefonds-Stipendium,  zusätzlich Orts- und Arbeitskreis-
wechsel

• Liebig-Stipendium:  kurze Studiendauer, hervorragende Studienleistungen, Orts- und 
Arbeitskreiswechsel, BetreuerIn der Doktorarbeit darf nicht der/die BetreuerIn dieser 
Forschungsphase sein, Antragstellung bis max. drei Jahre nach Abschluss der Promotion

Für alle Stipendien gilt: Es ist grundsätzlich keine Anschlussfinanzierung möglich. Für Che-
miefonds- und Kekulé-Stipendien sollte die Antragsstellung möglichst direkt nach Studien-
abschluss erfolgen.

Stipendien für wissenschaftliche Arbeiten

Art und Höhe der Förderung: Für StipendiantInnen werden über max. 2 Jahre  Sach- 
und Personalmittel bewilligt sowie Reise-, Tagungs- und Druckkosten übernommen. 
Promotionsstipendien laufen über max. 2 Jahre

Bewerbung: InteressentInnen können ihre Bewerbung (Unterlagen bei der Stif-
tung) incl. Fachgutachten von zwei HochschullehrerInnen jederzeit einreichen. 
Über größere Mittelvergaben wird zweimal jährlich (im April und November), über kleinere 
Zuwendungen auch zwischendurch entschieden.
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Art und Höhe der Förderung: 
•	 Chemiefonds-Stipendium:	Grundstipendienrate: 1600Euro pro  Monat, Laufzeit zwei 

Jahre Sachkostenzuschuss für Reisen zu wissenschaftlichen Tagungen in Europa und für 
chemische Fachliteratur: 1000 Euro/ pro Jahr

• Kekulé-Stipendium: Grundstipendienrate: 1600 Euro pro  Monat, Sachkosten 1250 
Euro pro Jahr, einmahlige Umzugskostenpauschale 1750 Euro

• Liebig- Stipendium:  Grundstipendienrate: 2800 Euro pro Monat, Laufzeit drei Jahre, 
Sachkostenzuschuss für Reisen zu wissenschaftlichen  Tagungen und für chemische Fach-
literatur: 3000 Euro im Jahr

Für alle  Stipendien gilt: bei Forschungstätigkeit im Ausland länderbezogene Auslandszuschläge 
möglich
Bewerbung: 
•	 Chemiefonds-Stipendium:	AntragstellerIn ist der/die BetreuerIn der Doktorarbeit. 

Einreichungstermine: 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres
• Kekulé- und Liebig-Stipendium: AntragstellerIn ist der/die KandidatIn selbst, Anträge 

können jederzeit eingereicht werden.
Ansprechpartnerin: Dr. Stefanie Kiefer  e-mail: kiefer@vci.de

Stipendien für wissenschaftliche Arbeiten
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Stipendien für bestimmte 
Personengruppen

Hartmannbund-Stiftung ‘Ärzte helfen Ärzten’
 Frau Dr. Kneip     Tel.: 0228/81 04-163 
 Godesberger Allee 54     Web: www.Hartmannbund.de
 53175 Bonn 

Wer wird gefördert: Kinder von Human-, Zahn- oder TiermedizinerInnen, die durch den 
Tod eines Elternteils oder sonstige Umstände in wirtschaftliche Not geraten sind

Was wird gefördert:  Kinder während der Schul- und Berufsausbildung ( einschliesslich 
Studium)

Eignungsvoraussetzungen: Bedürftigkeit; die Stiftung ist an die AO gebunden. Es besteht 
kein Anspruch auf eine Unterstützung

Art und Höhe der Förderung: Finanzielle Beihilfen pro Semester

Bewerbung: Bewerbungsunterlagen bei der Stiftung anfordern

Berufshilfe – Stiftung der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt
 Olof-Palme Straße 19    Tel.: 069/957 37-260 (Frau Metzler) 
 60439 Frankfurt a. M.    E-Mail: Berufshilfe@igbau.de

Wer wird gefördert: Personen, deren unterhaltspflichtiges Elternteil verstorben ist und 
zuletzt im Organisationsbereich der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt tätig war.

Was wird gefördert: Berufsausbildung, Studium, Fortbildungsmaßnahmen, Schulausbildung
Art und Höhe der Förderung:  Höhe der monatlichen Zuschüsse sind individuell verschie-
den und richten sich nach den Ausbildungskosten, Zuschüsse werden in der Regel zu den 
gesetzlichen Leistungen (BAföG, Waisenrente, Kindergeld) gewährt

Bewerbung: Anträge sind bei dem Bezirksverband der IG Bauen-Agrar-Umwelt einzureichen, 
bei dem der/die Verstorbene bis zum Tode Mitglied war

Stipendien für bestimmte Personengruppen
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Dr.-Willy-Rebelein-Stiftung
 Bauvereinsstraße 10-12    Tel.: 0911/586 02 92; 580740  
 90489 Nürnberg                                                      E-Mail: hoefler@gfr.reorg.de

Zielsetzung: Förderung Behinderter, insbesondere bei ihrem Hochschul- oder Fachhoch-
schulstudium

Wer wird gefördert: Ausschließlich behinderte Studierende

Was wird gefördert: Studium und die damit  verbundene Anschaffung von Hilfsmitteln; 
Ausbildungsbedarf, der durch die Behinderung bedingt ist, sofern dieser nicht durch eigenes 
Einkommen  oder Zuschüsse anderer Stellen abgedeckt werden kann
Eignungsvoraussetzungen/Eignungskriterien: Bedürftigkeit, Art und Grad der Behin-
derung

Art und Höhe der Förderung: Monatliche und einmalige Leistungen, je nach Bedürftigkeit, 
maximal bis Abschluss des Studiums 250 Euro  monatlich

Bewerbung: Antragsformulare  bei der Stiftung anfordern

Stipendien für bestimmte Personengruppen

Zielsetzung: Finanzielle Förderung von Waisen in ihrer Aus- und Fortbildung

Wer wird gefördert: Waisen von ArbeitnehmerInnen, die im Organisationsbereich der IG 
Bergbau, Chemie und Energie in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit tödlich verunglückt, 
oder an den Unfallfolgen sowie an Silikose, Siliko-Tuberkolose, Asbestose, Asbestose mit 
Lungenkrebs oder Mesotheliom (Asbest) verstorben sind

Was wird gefördert: Schul- oder Berufsausbildung, Studium

Eignungsvoraussetzungen Die Waisen müssen zwischen 14 und 25 Jahre alt sein.

Art und Höhe der Förderung: Monatliche Beihilfen, auf die das regelmäßige monatliche 
Einkommen (Ausbildungsvergütung, Waisenrente) angerechnet wird und eine Einmalzahlung

Bewerbung: Anträge direkt an die Stiftung oder über die örtliche Dienststelle der IG Berg-
bau, Chemie und Energie

August-Schmidt-Stiftung
 Alte Hattinger Straße 19   Tel.: 0234/319-114; -115 
 44789 Bochum    Fax: 0234/319-514
      e-Mail: august-schMidt-stiftung@igbce.de 
      web: www.august-schMitdt-stiftung.de  
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Otto-Benecke-Stiftung
 Kennedyallee 105-107      Tel.: 0228/81 63-0 
 53175 Bonn       Fax: 0228/81 63-300
        e-Mail: post@obs-ev.de

         Web: www.obs-ev.de

Zielsetzung: Förderung internationaler Zusammenarbeit zur Überwindung sozialer Barrie-
ren und weltanschaulicher Konflikte, Eingliederung von AussiedlerInnen, Asylberechtigten, 
Kontingent- und Konventionsflüchtlingen

Wer wird gefördert: (Spät-)AussiedlerInnen, Asylberechtigte, Kontingent- und Konven-
tionflüchtlinge unter 30 Jahren, die in der Bundesrepublik Deutschland ein Studium anstreben, 
ausgesiedelte HochschulabsolventInnen und Kontingentflüchtlinge, die zur Berufsausübung 
studienergänzende Maßnahmen benötigen

Was wird gefördert: Kurse zur Erlangung der Hochschulreife, berufspraktische Ausbildun-
gen, Sprachkurse, studienbegleitende Beratung und Betreuung

Bewerbung: Direkt bei der Stiftung
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Sonstige Stipendien

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V
 Kennedyallee 50     Tel.: 0228/882-0
 53175 Bonn     Fax: 0228/882-444
       Web: www.daad.de  
 Akademisches Auslandsamt der Universität Bonn
 Poppelsdorfer Allee 53     Tel.: 0228/73 76 26 
 53115 Bonn 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9 bis 12 Uhr

Zielsetzung: Förderung der internationalen Hochschulbeziehungen, v.a. des akademischen 
und wissenschaftlichen Austausches zwischen Deutschland und dem Ausland

Wer wird gefördert: Deutsche Studierende  sowie deutsche Graduierte und Promovierte 
von allen deutschen, staatlich anerkannten Hochschulen. AusländerInnen an deutschen Hoch-
schulen können auch gefördert werden, wenn sie nach §8 BAföG Deutschen gleichgestellt sind.

Was wird gefördert: Auslandsaufenthalte  unterschiedlicher Dauer für Aus- und Fortbildung 
sowie Forschungsarbeiten aller Fachrichtungen.  Das  Programmangebot ist der Broschüre 
„Studium, Forschung, Lehre im Ausland. Förderungsmöglichkeit für Deutsche“ sowie der 
Stipendiendatenbank im Internet (s.o.) zu entnehmen.

Eignungsvoraussetzungen: Zur Zeit der Bewerbung müssen sich  Studierende minde-
stens im 3. Semester befinden. Vor Stipendienantritt muss die Zwischenprüfung bzw. das 
Vordiplom vorliegen. Gute Kenntnisse der Sprache des Gastlandes werden erwartet. Die 
Voraussetzungen können je nach Programm  variieren.

Art und Höhe der Förderung: 
• Je nach Zielland variierende Teilstipendien für Studierende und Vollstipendien für Gradu-

ierte.
• Übernahme der Reisekosten (ggf. pauschaliert)
• Übernahme eventuell anfallender Studiengebühren (z.T. begrenzt)
Bei den Teilstipendien für Studierende wird eine Eigenbeteiligung in Höhe von 400 Euro 
zugrunde gelegt. BAföG-EmpfängerInnen können vom DAAD eine Aufstockung auf die 
BAföG-Auslandsförderung erhalten.

Bewerbung: Unterlagen beim Akademischen Auslandsamt besorgen.

Sonstige Stipendien
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Studienstiftung des deutschen Volkes
 Ahrstr.41,53175 Bonn   Tel.: 0228/820 96-0
 53173 Bonn    Fax: 0228/820 96-67 
      E-Mail: sdv@studienstiftung.de

Zielsetzung: Förderung von StudentInnen an Universitäten, Technischen Hochschulen, 
Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, die nach Leistung, Initiative und Verant-
wortungsbewusstsein weit über dem Durchschnitt ihrer Altersgruppe stehen.
Wer wird gefördert: Deutsche  StudentInnen und AbiturientInnen, ausländische Studen-
tInnen, wenn sie an einer deutschen Schule Abitur gemacht haben und an einer deutschen 
Hochschule studieren und wenn die Eltern in Deutschland steuerpflichtig sind. Für Studierende  
aus EU- und EU-Beitrittsländern steht ein spezielles Kontingent zur Verfügung.
Was wird gefördert: Studium, Promotion. Besondere  Stipendien werden für Studien, 
Famulaturen und Praktika im Ausland vergeben. Es werden keine Zweit-, Ergänzungs-, 
Zusatz- und Aufbaustudiengänge gefördert.
Eignungsvoraussetzungen:  Sehr hohe Begabung, weit überdurchschnittliche fachliche 
Kompetenz. Das Können soll verantwortlich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt werden.
Art und Höhe der Förderung:  Einkommensabhängiges Studienstipendium bis 597 Euro, 
monatliches Büchergeld von 155 Euro, Doktorandenstipendium von 1050 Euro monatlich 
(zuzüglich einer monatlichen Forschungskostenpauschale von 100 Euro)
Bewerbung: Selbstbewerbung ist nicht möglich. AbiturientInnen dürfen von der Schulleitung 
vorgeschlagen werden. Studierende an Hochschulen und Fachhochschulen können bis zwei 
Semester vor Ende der Regelstudienzeit von DozentInnen vorgeschlagen werden. Der Vor-
schlag sollte enthalten den Namen, die Adresse und das Studienfach des/der Vorgeschlagenen 
und eine detaillierte Empfehlung.

VertrauensdozentInnen an der Uni Bonn: Siehe blaues Vorlesungsverzeichnis

Zielsetzung: Förderung von SpitzensportlerInnen und herausragenden Talenten, um ihnen 
Chancen im internationalen Leistungsvergleich zu geben und die Anforderungen des Hoch-
leistungstrainings mit den Notwendigkeiten von Beruf oder Studium in Einklang zu bringen

Wer wird gefördert: SpitzensportlerInnen und herausragende Talente

Stiftung Deutsche Sporthilfe
 Otto-Fleck-Schneise 8    Fax: 069/67-80 376
 60596 Frankfurt     E-Mail: info@sporthilfe.de 
 Tel.: 069/67-803 0    web: www.sporthilfe.de 

Sonstige Stipendien
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Eignungsvoraussetzungen:  Zugehörigkeit zu einem der Leistungskader A, B oder C der 
nationalen Sportverbände

Art und Höhe der Förderung: Die Studienbeihilfen hängen von der Bedürftigkeit des/
der aktuellen Leistungssportlers/in ab und werden als (Teil-)Darlehen gewehrt. Dauer und 
Höhe einer sportspezifischen, materiellen Förderung hängen von der individuellen sozialen 
Situation des/der Athleten/in ab.

Bewerbung: Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen bei der Stiftung

Wilhelm-Lenze-Stiftung 
für Begabtenförderung
 Trilux-Lenze GmbH + Co KG    Tel.: 02932/301-775 (Frau Rüther) 
 Heidestraße 2      Fax: 02932/301-330 
 59759 Arnsberg 

Zielsetzung: Förderung von StudentInnen an Hochschulen, Fachhochschulen oder sonstigen 
Fortbildungsinstitutionen

Wer wird gefördert: StudentInnen der Elektrotechnik, Maschinenbau, BWL, VWL und 
anderer Bereiche

Was  wird gefördert: Studium

Eignungsvoraussetzungen: Bedürftigkeit

Art und Höhe der Förderung: Die Förderungsdauer entspricht der Regelstudienzeit. Das 
monatliche Stipendium liegt zwischen 75 und 200 Euro.

Bewerbung: Direkt bei der Stiftung

Besondere	Verpflichtungen:	Ein Semesterbericht über das jeweils abgelaufene Semester 
mit einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung im Orginal sowie Kopien der erreichten 
Leistungsnachweise sollen bis 15. März bzw. bis 15. September eingereicht werden

Sonstige Stipendien
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Weitere Adressen

- Stiftungen -

Weitere Adressen

Gottlieb-Daimler-und-Karl-Benz-Stiftung 
(Auslandstipendium für Graduierte)

Dr.-Carl-Benz-Platz 2  Tel.: 06 203/10 92-0
68526 Ladenburg Fax: 06 203/10 92-5
web: www.daimler-benz-stiftung.de 

Carl-Duisberg-Stiftung e.V. 
(Auslandsstudium)

Weyerstraße 79-83 Tel.: 0221/20 98-0
50676 Köln Fax: 0221/20 98-11
Postfach 260120 E-Mail: ibs@cdg.de 
50514 Köln Web: www.cdg.de 

- Bund und Land -

Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung
- Geschäftsstelle - Tel.: 0228/54 02-0
Hermann-Ehlers-Straße 2 Fax: 0228/54 02-150
53113 Bonn        E-Mail: blk@blk.bn.shuttle.de 

Bundesministerium für Bildung und  
Forschung- Referat für Öffentlichkeitsarbeit -
Heinemannstraße 2 Tel.: 0228/57-0
53175 Bonn-Bad Godesberg Fax: 0228/57-2094
web: www.bmbf.de 
e-Mail: information@bmbf.bund400.de 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
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